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F Umweltbericht 

1. Einleitung 

Rechtliche Grundlagen 

 

Mit der Änderung des Baugesetzbuches vom 20.07.2004 wurden die europarechtlichen 

Vorgaben zur Umweltprüfung im Bereich der Bauleitplanung umgesetzt. 

Nach § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine 

Umweltprüfung durchzuführen. Ein Verzicht auf die Umweltprüfung ist nur bei vereinfachten 

Verfahren nach § 13 BauGB und bei beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 

(Innenentwicklung) möglich. 

In § 1a BauGB wird die Eingriffsregelung in das Bauleitplanverfahren integriert. Die Abarbeitung 

der Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes.  

 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des 

Bauleitplans 

  
Übersicht (unmaßstäblich), Bayern Atlas 2019 

 

Das Planungsgebiet liegt im Südwesten des Stadtgebietes von Passau, und ist über die 

Fürstenzeller Straße erreichbar. Es liegt am Rande des Stadtteiles Heining, direkt an der 

Autobahn A3. Es handelt sich um eine Teilfläche der Fl.-Nr. 252/2 Gemarkung Heining Stadt 

Passau. Die Erschließung erfolgt über den angrenzenden Feldweg hin zur Fürstenzeller Straße.  

 

Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von 19.585 m², wobei jedoch nur 12.917 m² 

(Größe Baufeld) bebaut werden. Mit der geplanten Eingrünung und der bestehenden 

Gehölzstrukturen wird das Baufeld entsprechend abgeschirmt.  

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll Baurecht für die Errichtung einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage geschaffen werden. Auf den Flächen ist die Errichtung von fest 

aufgeständerten Reihen vorgesehen.  

 

Die Trafostation kann frei innerhalb der Baugrenzen aufgestellt werden. Die max. Firsthöhe 

wird auf 4,0 m beschränkt. 
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Die Größe des eingezäunten Bereiches ist mit ca. 1,29 ha festgelegt. Diese Fläche wird durch 

2-3 -schürige Mahd, Entnahme des Mähguts und Verzicht auf Düngung bzw. alternativ durch 

Beweidung extensiv gepflegt.  

 

 

1.2 Darstellung der in den einschlägigen Fachgesetzen und 

Fachplänen festgelegten Ziele  

Für das anstehende Bauleitplanverfahren sind die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie 

das Baugesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die Immissionsschutz-Gesetzgebung und die 

Abfall- und Wassergesetzgebung berücksichtigt. 

 

Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch die Anwendung der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1 a Abs.3 BauGB in Verbindung mit § 14 des 

Bundesnaturschutzgesetzes erfasst. Entsprechende Festsetzungen zur Eingriffsregelung und 

Grünordnung sind im Bebauungsplan / Grünordnungsplan integriert. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 

und § 1a BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in dem Umweltbericht beschrieben werden. 

Im Geltungsbereich sind folgende Gebiete, in denen die Belastbarkeit der Schutzgüter in 

besonderer Weise zu beurteilen wäre, nicht vorhanden: 

 

- im Bundesanzeiger gemäß § 31-36 des Bundesnaturschutzgesetzes bekannt 

gemachte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische 

Vogelschutzgebiete 

- Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes  

- Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes 

- Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des 

Bundesnaturschutzgesetzes 

- gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes  

- Nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete  

- Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 des Wasserhaushaltsgesetzes 

- Gebiete in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten 

Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind 

- Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und 

Siedlungsschwerpunkte in verdichteten Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr.2 und 

5 des Raumordnungsgesetzes 

 

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der 

Umweltauswirkungen einschließlich der Prognosen bei 

Durchführung der Planungen 

2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen/ Arten und Lebensräume 

Beschreibung: 

Die Fläche des Baufeldes wird momentan intensiv für die Landwirtschaft genutzt.  

Im Nordosten, ca. 150 m entfernt, befindet sich ein biotopkartierter Bereich Biotop PA-1256-

001 „Nasswiesen südlich von Neustift“. 
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Sie umfasst einen vernässten Bereich innerhalb der angrenzenden Wiese. Mengenmäßig in den 

Vordergrund tretende Arten Schlank-Segge, Glieder-Binse, Wald-Simse und Kriechender 

Hahnenfuß. Dieser Bereich wird jedoch durch die vorgesehene Eingrünung des Solarparks nicht 

beeinträchtigt. 

 

Die Auswirkungen der intensiven Landbewirtschaftung auf den Naturhaushalt sind 

entsprechend drastisch. In den Ackerlagen kann sich nur ein stark eingeschränktes Spektrum 

meist weit verbreiteter Pflanzen- und Tierarten behaupten.  

 

Die Potentielle natürliche Vegetation wird auf dem Gebiet als Zittergrasseggen-Hainsimsen-

Buchenwald; örtlich im Komplex mit Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald 

angegeben.  

Naturraum-Einheit ist der Oberpfälzer und Bayerische Wald (SSymank). Die 

Naturraumuntereinheit ist südliche Donaurandhöhen (Arten- und Biotopschutzprogramm). 

Im Südwesten verläuft die Bundesautobahn A3, welche das Areal prägt.  

 

Potentielle Lebensräume für Wiesenbrüter zeichnen sich unter anderem durch Dauergrünland, 

Wiesen und Weiden (eingeschränkt Ackerflächen) aus. Dennoch sind aufgrund der 

bestehenden Beeinträchtigungen durch die im Umkreis befindlichen Verkehrswege (Autobahn) 

und der Landschaftssilhouette Störungen der Lebensräume und Bruthabitate der Boden 

brütenden Vogelarten anzunehmen. Zudem liegt ein sehr bewegtes Gelände vor.  

Durch die geplante Entwicklung der Ausgleichsfläche wird in unmittelbarer Nähe zum 

Eingriffsgebiet ein wertvoller Lebensraum für weitere, naturschutzfachlich wertvolle Arten 

geschaffen. 

 

Auswirkungen: 

Die Änderung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzfläche in ein Sondergebiet für 

Photovoltaikanlagen führt zum kleinflächigen Verlust von Ackerflächen als Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen. Andererseits wird auf diesen Flächen eine extensive Wiese entwickelt und 

auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichtet. 

 

Es werden keine Gehölze gerodet. Eine Zerstörung von wichtigem Lebensraum für Tiere ist 

aufgrund der derzeitigen Nutzung und der bestehenden Vegetation nicht zu erwarten. Flächen 

der Artenschutzkartierung werden nicht beeinträchtigt. 

Durch die intensive, menschliche Nutzung geprägter Landschaftsteile ist von einer mittleren 

Lebensraumfunktion auszugehen. Da um das geplante Gebiet bereits mehrere 

Beeinträchtigungsfaktoren auf das Planungsgebiet einwirken, kann davon ausgegangen 

werden, dass das Areal derzeit eine geringe Bedeutung für den Artenschutz und deren Flora 

und Fauna mit sich trägt. 

 

Während der Bauphase sind potentielle Beeinträchtigungen der Tierwelt durch 

Vertreibungseffekte möglich. Aufgrund der kurzen Bauzeit wird diese Belastung nicht als 

erheblich eingestuft, da die Tiere auf benachbarte Grundstücke ausweichen können.  

 

Durch die vorgesehene Ausgleichsfläche sollen Lebensräume, welche typisch für den Standort 

sind, geschaffen werden. Die Flächen unter den Modulen werden ebenso als extensive Wiese 

ausgebildet, sodass auch hier aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollere Lebensräume 
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entstehen als bisher vorhanden (Aufwertung durch Extensivierung der bestehenden 

Ackerfläche). 

Durch den Verzicht von Düngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz erfährt die Fläche eine 

positive Verbesserung.  

 

Eine potentielle Betroffenheit von Verbotstatbeständen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz ist 

nicht gegeben. Die Auswirkungen sind als gering einzustufen. 
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2.2 Schutzgut Boden 

Beschreibung: 
 

Das Baufeld wird derzeit Ackerbaulich intensiv genutzt.  

Der Untergrund besteht im beplanten Areal laut geologischer Bodenkarte von Bayern, fast 

ausschließlich aus Braunerde-Pseudogley und Pseudogley aus kiesführendem Sand 

(Deckschicht) über Lehm bis Ton (Molasse). Der Baugrund wird mit „Bindige Lockergesteine 

wechselnd mit nichtbindigen Lockergesteinen beschrieben“. Als Geologische Einheit wird 

Obere Meeresmolasse angegeben.  

 
Übersichtsbodenkarte (unmaßstäblich), Bayern Atlas 2019 

 

Auswirkungen: 

Die Modultische werden mit Ramm- oder Schraubfundamenten gesetzt, wodurch eine 

Versiegelung des Bodens mit Betonfundamenten vermieden wird. Eine Überbauung von Boden 

erfolgt nur im Bereich der geplanten Trafostation. Geländemodellierungen finden nicht statt. 

 

Der zuvor als intensiv landwirtschaftlich genutzte Boden kann sich ca. 25 – 30 Jahre lang 

regenerieren und steht dann der landwirtschaftlichen Nutzung wieder zur Verfügung. Durch 

die Aufgabe der intensiven Nutzung im Planungsgebiet und die damit verbundene Einstellung 

der Düngung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erfährt die Fläche eine verminderte 

Bodenbelastung und eine Förderung der Bodenfruchtbarkeit.  
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Die Auswirkungen werden als positiv für das Schutzgut Boden eingestuft. 

 

2.3 Schutzgut Wasser 

Beschreibung: 

Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet selbst nicht vorhanden. 

Überschwemmungsgebiete sind nicht betroffen. Ein Wassersensibler Bereich befindet sich 

entlang des nord-östlichen Baches.  

 
Wassersensible Bereiche (unmaßstäblich), Bayern Atlas 2019 

 

Das Flurstück befindet sich im Einzugsbereich des Grundwasserkörpers Kristallin. Der 

chemische und mengenmäßige Zustand wird vom LfU in diesem Bereich als gut bewertet. 

Aussagen bezüglich des Grundwassers sind detailliert nicht möglich. Die starke Mechanisierung 

und der Einsatz von Mineraldünger und Düngerauswaschungen durch die jetzige intensive 

landwirtschaftliche Nutzung wirken sich negativ auf das Grundwasser aus. 

 

Auswirkungen: 

Die Umwandlung von intensiv genutztem Ackerland in extensives Grünland und der Verzicht 

auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verringert die Grundwasserbelastung. Eine Versiegelung 

von Flächen findet nur in sehr geringem Umfang statt. Anfallendes Oberflächenwasser 

verbleibt in der Fläche und wird nicht abgeleitet. Brauchwasser wird nicht benötigt, 

Schmutzwasser wird nicht entstehen.  

Es ist somit mit keinen negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu rechnen. 

 

 



Umweltbericht „SO FREIFLÄCHENPHOTOVOLTAIKANLAGE HAARSCHEDL“  

Vorentwurf vom 04.06.2019 

9 / 16 

2.4 Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung: 

Das Baufeld selbst besitzt derzeit keine klimatisch wirksamen Vegetationsflächen oder 

Biomassen. Nordöstlich der geplanten Fläche befindet sich Grünland. Im Südosten und 

Südwesten grenzen bestehende Heckenstrukturen die Fläche zur Autobahn hin ab. Durch die 

Bundesautobahn ist das Kleinklima bereits gestört.  

 

Auswirkungen: 

Durch die Bau- und Transporttätigkeit ist während der Bauzeit kurzfristig Staubentwicklung zu 

erwarten. Mittelfristig sind die Auswirkungen auf das Lokalklima durch die geplanten 

Maßnahmen zu vernachlässigen.  

Die Neupflanzungen tragen zur Verbesserung des Lokalklimas bei. Luftaustauschbahnen im 

Donautal sind durch das Vorhaben nicht betroffen. Die leicht verringerte Kaltluftproduktion 

einer mit Solarmodulen bestandenen Fläche im Vergleich zu einer landwirtschaftlichen Fläche 

zieht demnach nur Veränderungen in sehr geringem Maße nach sich. 

 

2.5 Schutzgut Landschaft 

Beschreibung: 

Der Geltungsbereich liegt in der naturräumlichen Haupteinheit „Oberpfälzer und Bayerischer 

Wald“ (D63). Die Untereinheit wird als „Südliche Donaurandhöhen“ (408-F) bezeichnet.  

Die intensiv genutzte Kulturlandschaft ist arm an naturnahen Strukturen und Lebensräumen. 

Strukturen befinden sich im Nordosten der Fläche, und entlang der Autobahn. Die Autobahn 

ist das prägende Landschaftselement.  

 

Auswirkungen:  

Die geplante Photovoltaikanlage wird dem Landschaftsbild ein weiteres anthropogenes, in 

diesem Fall technisches Element hinzufügen. Aufgrund der Lage beeinträchtigt die geplante 

Anlage das Landschaftsbild nicht wesentlich. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen umrahmen, neben der Autobahn samt der Auffahrt 

„Passau Mitte“ das geplante Areal. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind als gering 

einzustufen, da ausreichende Eingrünungsmaßnahmen zur freien Landschaft hin vorgesehen 

sind.  

 

2.6 Schutzgut Mensch 

Beschreibung: 

Die Fläche liegt in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A3 und weist intensiv landwirtschaftlich 

genutzten Grund und Boden vor. 

Das Gebiet ist für die Naherholung nicht durch Wanderwege oder ähnliches erschlossen. Der 

Bestehende Feldweg entlang der Autobahn soll als Zufahrt genutzt werden, ist jedoch von der 

Maßnahme ansonsten nicht betroffen. Die nächste Wohnbebauung (Außenbereich) befindet 

sich nördlich der Fürstenzeller Straße, in etwa 50 m von der geplanten Anlage entfernt. Hier 

soll neben dem bestehenden Geländerelief eine Eingrünung das Areal geeignet abschirmen. 

Der Ort Haarschedl, Gemarkung Heining, befindet sich im Westen, ca. 200 m entfernt, jenseits 

der Autobahn.  
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Auswirkungen: 

Während der Bauphase ergeben sich geringe Lärm- und Abgasbelastungen durch an- und 

abfahrende LKW für angrenzende Ortsteile. Diese fallen jedoch aufgrund der kurzen Bauzeit 

nicht ins Gewicht. Der Betrieb der Anlage bringt keine größeren Lärmemissionen mit sich.  

 

Die Anlage ist nach § 4 Bundesimmissionsschutzgesetz nicht genehmigungspflichtig. Durch 

die Baumaßnahme werden keine Wegeverbindungen beeinträchtigt.  

Es ist insgesamt von geringen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auszugehen. 

 

2.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 

Beschreibung: 

Für den Planbereich findet sich im Bayernviewer Denkmal des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege kein Hinweis auf Flächen mit Kulturdenkmalen (KD). 

Im Planungsgebiet sind keine Bodendenkmäler und keine denkmalgeschützten 

Gebäudekomplexe mit Ensemblewirkung ausgewiesen. 

 

Auswirkungen: 

Aufgrund der Lage können keine weiteren Aussagen über die Auswirkungen auf das Schutzgut 

Kultur- und Sachgüter getroffen werden.  

Gegenstände, die bei Erdarbeiten zu Tage treten, wie z.B. Knochen-, Metall-, Keramik- oder 

Versteinerungsfunde, hat der Bauherr bzw. die bauausführenden Firmen dem Landesamt für 

Denkmalpflege oder der Stadt Passau zu melden. 

 

2.8 Schutzgut Fläche 
 

Beschreibung: 

Unter dem Schutzgut Fläche wird der Aspekt des flächensparenden Bauens betrachtet. Dabei 

steht der qualitative Flächenbegriff stärker im Vordergrund als der quantitative, der 

schwerpunktmäßig unter dem Schutzgut Boden zu beurteilen ist. 

 

Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst ca. 1,95 ha und wird von Ackerland 

eingenommen. Gehölzstrukturen werden nicht gerodet. Zudem werden Gehölzpflanzungen 

zur Eingrünung festgesetzt.  

 

Auswirkungen: 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans gehen Flächenversiegelungen einher. Aufgrund der 

Verwendung von Ramm-, oder Schraubfundamenten gehen kaum Flächenversiegelungen 

einher. Zudem wird der Rückbau der Anlage vertraglich geregelt. Aufgrund der nahen 

Autobahn liegen Vorbelastungen vor. Insgesamt ist von keiner wesentlichen Beeinträchtigung 

des Schutzgutes Fläche auszugehen. 

 

2.9 Wechselwirkungen 

Im Untersuchungsraum sind keine Wechselwirkungen bekannt. 
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3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Ohne die Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes würde auf der Fläche 

vermutlich in den nächsten Jahren weiterhin landwirtschaftliche Nutzung betrieben werden. 

Die negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt (Grundwasser, Tiere und Pflanzen) wären 

in diesem Fall etwas höher einzustufen. 

 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich (einschließlich der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung) 

4.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen 

Schutzgüter 

 

Als Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung sieht der Bebauungs- und 

Grünordnungsplan folgende Festsetzungen vor: 

 

Schutzgut Arten- und Lebensräume 

- Zaun ohne Sockel, Abstand zum Boden mind. 15 cm 

- Verbindungskabel zwischen den Modulanlagen werden innerhalb des 

Pflughorizontes verlegt (max. 60 cm Tiefe) 

 

Schutzgut Boden und Wasser 

-  extensive Bewirtschaftung der anzusäenden Wiese unter den Modultischen 

ohne Anwendung von Dünge- und Spritzmitteln 

- Verwendung von Schraub- oder Rammfundamenten 

 

Schutzgut Landschaftsbild 

- Eingrünung durch heimische Gehölze 

 

Schutzgut Kultur und Sachgüterbild 

- Eingrünung durch heimische Gehölze 

 

Schutzgut Fläche 

- Vertragliche Festsetzung der Folgenutzung möglich 
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4.2 Ausgleich 

Schutzgut Arten und Lebensräume 

Durch die vorgesehene Ausgleichsfläche in Form von extensivem Grünland sollen 

Lebensräume, welche typisch für den Standort sind, geschaffen werden. Die Flächen unter den 

Modulen werden ebenso als extensive Wiese ausgebildet, sodass auch hier aus 

naturschutzfachlicher Sicht wertvollere Lebensräume entstehen als bisher vorhanden.  

Durch den Verzicht von Düngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz erfährt die Fläche eine 

Aufwertung. Eine potentielle Betroffenheit von Verbotstatbeständen des § 44 

Bundesnaturschutzgesetz ist nicht gegeben. Die Auswirkungen sind als gering einzustufen. 

Schutzgut Wasser 

Die Umwandlung von intensiv genutztem Ackerland in extensives Grünland und der Verzicht 

auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verringert die Grundwasserbelastung. Eine Versiegelung 

von Flächen findet nur in sehr geringem Umfang statt. Anfallendes Oberflächenwasser 

verbleibt in der Fläche und wird nicht abgeleitet. Brauchwasser wird nicht benötigt, 

Schmutzwasser wird nicht entstehen.  

Schutzgut Landschaftsbild 

Das Areal ist aufgrund der Autobahn vorbelastet.  

Durch die geplante Eingrünung und die günstige Hanglage wird das Bauvorhaben in alle 

Richtungen abgeschirmt, womit einer zusätzlichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

entgegengewirkt wird. 

Schutzgut Luft und Klima 

Die Neupflanzungen tragen zur Verbesserung des Lokalklimas bei. Luftaustauschbahnen sind 

durch das Vorhaben nicht betroffen. 

Schutzgut Boden 

Der zuvor als intensiv landwirtschaftlich genutzte Boden kann sich während der Laufzeit der 

Anlage regenerieren und steht dann der landwirtschaftlichen Nutzung wieder zur Verfügung. 

Durch die Aufgabe der intensiven Nutzung im Planungsgebiet und die damit verbundene 

Einstellung der Düngung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln erfährt die Fläche eine 

verminderte Bodenbelastung und eine Förderung der Bodenfruchtbarkeit.  

Schutzgut Fläche 

Anlage von Ausgleichsflächen. Mögliche vertragliche Festsetzung der Folgenutzung möglich. 
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4.3 Ausgleichsbedarf 

 

Entsprechend dem Schreiben der Obersten Baubehörde „Hinweise zur Behandlung 

großflächiger Photovoltaikanlagen im Außenbereich“, Rundschreiben Nr.IIB5-4112.79-037/09 

vom 

19.11.2009 (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNEREN; OBERSTE BAUBEHÖRDE) sowie 

dem Praxis-Leitfaden für die ökologische Gestaltung von Photovoltaikfreiflächenanlagen 

(Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2014) wird die Kategorie I, Typ B mit 

dem Kompensationsfaktor 0,2 herangezogen. Nach Leitfaden PV kann der 

Kompensationsbedarf durch eingriffsminimierende Maßnahmen um bis zu 50 % auf 0,1 

verringert werden.  

 

 

Gesamtfläche Gebiet 19.585 m² 

  

Baufeld Freiflächenphotovoltaikanlage 

(GRZ unter 0,35, Gebiet geringer Wertigkeit) 

12.917 m² 

  

Ausgleichsbedarf (gem. Leitfaden).    1.292 m² 

  

 

Erläuterung: 

 

Der Ausgleichsbedarf berechnet sich demnach wie folgt: 

 

Fläche Baufeld  x  0,1  =  Ausgleichsbedarf 

 

12.917 m²  x  0,1  =  1.292 m² 

 

Der nach § 1a Abs. 3 in Verbindung mit § 9 Abs. 1a BauGB erforderliche Ausgleich über eine 

mindestens 1.292 m² (anrechenbarer Ausgleich) große Fläche wird auf demselben Flurstück 

erbracht.  

 

4.4 Ausgleichsfläche 

Landwirtschaftliche Nutzfläche auf Fl.-Nr. 252/2 TF, Gemarkung Heining Stadt Passau, 

Teilfläche: 0,52 ha 

 

Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich intensiv genutzt. Naturschutzfachlich weisen das 

Flurstück, sowie auch der nähere Umkreis keine besonders hochwertig einzustufenden 

Flächen/ Bereiche auf.  

 

E 3 Ausgleich auf Acker: 

Entwicklung eines extensiv genutzten Grünlands 

Anbau einer Stickstoffzehrenden Frucht (Hafer) im 1. Jahr 

Ansaat mit autochthonem Saatgut oder Mähgutübertrag. 

In den ersten 5 Jahren ist die Fläche auf 3 – 4 schürige Weise zur Ausmagerung zu mähen. Das 

Mähgut ist abzufahren. 
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Anschließend ist eine 2 – 3 schürige Mahd mit Mähgutabfuhr als Pflegemaßnahme 

durchzuführen. Der erste Schnitt darf nicht vor dem 15.06. erfolgen. Auf Düngung und 

Pflanzenschutz ist zu verzichten. 

Die Aufwertung kann aufgrund der Lage im 50 m Beeinträchtigungsstreifen an der Autobahn 

mit einem Faktor von 0,25 angerechnet werden.  

 

5.203 m² x 0,25 = 1.301 m² (anrechenbarer Ausgleich) 

 

Der Ausgleichsbedarf ist somit erbracht. 

 

Sicherung/ Meldung: 

Um die Sicherung des angestrebten Zustands der festgesetzten Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen nach § 15 Abs. 4 BNatSchG zu gewährleisten, ist bei Ausgleichsflächen, die 

nicht im Eigentum der Gemeinden ist, die Bestellung einer unbefristeten, beschränkt 

persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des Freistaates Bayern erforderlich, da es um die 

Erfüllung staatlicher Pflichten geht. Für den Vollzug ist die Kommune zuständig. 

 

5. Planungsalternativen unter Berücksichtigung der Ziele und des 

räumlichen Geltungsbereichs  

Überlegungen zu Standortalternativen werden im Rahmen des Umweltberichts zur 

Flächennutzungsplanänderung angestellt. 

Eine Volleindeckung durch Ost-West ausgerichtete Module wird aufgrund des 

Landschaftsbildes und der Versiegelung nicht angestrebt.  

6. Methodisches Vorgehen und technische Schwierigkeiten  

Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgt verbal argumentativ.  

Als Datengrundlage wurden der Flächennutzungsplan, der Regionalplan Donau-Wald, die 

Biotopkartierung Bayern und das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Passau 

(Stadt) zugrunde gelegt.  

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Die Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) sollen auf bisher 

nicht vorhersehbare Auswirkungen abzielen.  

Da bei Durchführung entsprechender Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

nicht mit erheblichen Auswirkungen der geplanten Bebauung auf die einzelnen Schutzgüter zu 

rechnen ist, können sich Maßnahmen zum Monitoring auf die Kontrolle der Vermeidungs- und 

Schutzmaßnahmen während der Bauphase und auf die Pflege und Entwicklung der 

Ausgleichsflächen beschränken.  
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8. Zusammenfassung 

Das Baufeld wird momentan intensiv landwirtschaftlich als Ackerfläche genutzt und stellt 

demnach keinen besonderen Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar. Durch die Planung und 

die damit verbundene Entwicklung eines extensiven Grünlandes wird im Vergleich zur 

derzeitigen Nutzung ein wertvollerer Lebensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen. Zudem 

wirkt sich das geplante extensive Grünland aufgrund der unterbleibenden Düngung und 

Verwendung von Pflanzenschutzmitteln positiv auf das Grundwasser aus und bewirkt eine 

Regeneration des Bodens. Oberflächengewässer sind auf der Fläche nicht vorhanden. 

Ein Überschwemmungsgebiet betrifft den Geltungsbereich nicht Die Auswirkungen auf das 

Klima sind zu vernachlässigen.  

Aufgrund des Standorts ist von keiner relevanten Blendwirkung für den Menschen auszugehen.  

Ein vorliegendes Blendgutachten der Solarpraxis Engineering GmbH bestätigt dies, und 

schließt Blendrisiken für die Autobahn mit Zu- und Abfahrten sowie die Fürstenzeller Straße 

aus. Dieses Gutachten liegt dem Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan bei. 

Lärmbelästigungen entstehen aufgrund der Anbindung und der Lage nicht. Durch die Planung 

geht für die Bevölkerung kein Naherholungsraum verloren, da sich in unmittelbarer Nähe keine 

Rad– und Wanderwege befinden. 

Anstehender Boden wird nicht gestört, Versiegelungen finden nur in geringem Umfang statt. 

Durch die Lage ist keine große Fernwirkung des Grundstücks gegeben. Es sind auf dem 

gesamten Gelände keine Bodendenkmäler bekannt. Die Ackerfläche wird zukünftig zur 

Energiegewinnung genutzt. 

 

Die grünordnerischen Maßnahmen sind im Bebauungsplan mit integriertem 

Grünordnungsplan festgesetzt. Trotz Vermeidungsmaßnahmen findet ein Eingriff in Natur und 

Landschaftsbild statt. Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen werden ermittelt, die 

Ausgleichsflächen im Bebauungsplan festgesetzt. 

 

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse der Umweltauswirkungen auf die verschieden 

Schutzgüter zusammen. 

Schutzgut Auswirkungen 

Mensch gering 

Tiere und Pflanzen gering 

Boden gering  

Wasser positiv 

Klima und Luft gering 

Landschaft gering 

Kultur- und Sachgüter keine 

Fläche gering 
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Planfertiger: 

 

 Donau-Gewerbepark 5 

 94486 Osterhofen 

 FON: 09932/9544-0 

 FAX: 09932/9544-77 

 E-Mail: info@geoplan-online.de 
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 Martin Ribesmeier, B. Eng. (FH)   
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